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1 Einleitung  

Die Krankheitssymptome und Leiden können in der letzten Lebensphase trotz umfas-

senden medizinischen und pflegerischen Massnahmen nicht immer so gelindert wer-

den, wie dies von den Betroffenen gewünscht wird. Dies kann bei der betroffenen Per-

son zum Wunsch führen, den Zeitpunkt für ein würdiges Sterben selber zu bestimmen 

und mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben zu scheiden.  

 

Beihilfe zum Suizid durch Sterbehilfeorganisationen ist eine vielschichtige, komplexe 

Fragestellung, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Die Betagteneinrich-

tungen stehen zudem im Spannungsfeld zwischen dem Bestreben, den Bewohnenden 

ein «normales», selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und der Verantwortung, die 

sie für die Menschen in ihrer Institution haben.   

 

Einige Zahlen und Fakten zur Sterbehilfe
1
 

 Im Jahr 2009 wurde bei knapp 300 Personen mit Wohnsitz in der Schweiz Sterbehilfe 

geleistet. Dies entspricht 4,8 Todesfällen mit Sterbehilfe auf insgesamt 

1'000 Todesfällen;  

 90 Prozent der Personen, die in den Jahren 1998 bis 2009 Sterbehilfe in Anspruch 

genommen haben, sind 55-jährig oder älter;  

 Der Kanton St.Gallen liegt mit knapp zwei Promille der Todesfälle in den Jahren 1998 

bis 2009, bei denen Sterbehilfe beansprucht wurde, unter dem Schweizer Durch-

schnitt von knapp drei Promille. Damit liegt der Kanton St.Gallen an 14. Stelle des 

«Kantons-Ratings» (die meisten Fälle verzeichnet der Kanton Zürich mit gut 5,5 Pro-

mille, am wenigsten Fälle der Kanton Appenzell Innerhoden mit ca. 0,75 Promille); 

 Seit dem Jahr 1998 hat in jedem Kanton wenigstens eine Person Sterbehilfe in An-

spruch genommen; 

 In den Jahren 2001 bis 2006 gab es in Alters- und Pflegeheimen der Stadt Zürich 

durchschnittlich drei Suizide unter Beihilfe und 1,8 gewaltsame Suizide. In den Jah-

ren 2007 bis 2010 waren es durchschnittlich zwei Suizide unter Beihilfe und 1,75 ge-

waltsame Suizide. 
 

Aufgrund der vorliegenden Zahlen ist damit zu rechnen, dass Betagtenheime nur selten 

mit dem Sterbewunsch einer Person konfrontiert sind. Aufgrund der Komplexität dieses 

Themas ist es dennoch ratsam, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen.  

 

Empfehlung der Fachkommission für Altersfragen  

Die Fachkommission für Altersfragen empfiehlt den Einrichtungen, sich bereits vor-

sorglich mit der Frage nach dem Umgang mit Sterbehilfeorganisationen in ihrer Insti-

tution auseinanderzusetzen, eine entsprechende Regelung zu erlassen und diese 

den Mitarbeitenden und Bewohnenden zu kommunizieren. So können Unsicherheiten 

bei den Bewohnenden, Mitarbeitenden und Angehörigen vermieden werden. Zudem 

kann dadurch zur Prävention gewaltsamer Suizide von Bewohnenden beigetragen 

werden.  

                                                   
1  Quellen: Bundesamt für Statistik und Bericht an den Grossen Stadtrat von Luzern «Regelung Beihilfe zum 

Suizid in den Betagtenzentren und Pflegewohnungen der Stadt Luzern» vom 28. September 2011. 
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2 Begriffsklärungen 

Da der Begriff Sterbehilfe nicht einheitlich verwendet wird, sollen zunächst die wichtigs-

ten Grundbegriffe geklärt werden. 

 

Direkte aktive Sterbehilfe 

Die direkte aktive Sterbehilfe ist eine gezielte Tötung zur Verkürzung der Leiden eines 

anderen Menschen. Die Ärztin bzw. der Arzt oder eine dritte Person verabreicht der 

Patientin bzw. dem Patienten absichtlich eine Spritze, die direkt zum Tod führt.  

 

Die direkte aktive Sterbehilfe ist gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch (abgekürzt 

StGB) strafbar.  

 

Indirekte aktive Sterbehilfe 

Zur Linderung von Leiden werden Mittel (z.B. Morphium) eingesetzt, die als Nebenwir-

kung die Lebensdauer herabsetzen können. Der möglicherweise früher eintretende Tod 

wird in Kauf genommen.  

 

Die indirekte aktive Sterbehilfe ist im StGB nicht ausdrücklich geregelt, gilt aber als 

grundsätzlich erlaubt.  

 

Passive Sterbehilfe 

Bei der passiven Sterbehilfe handelt es sich um den Verzicht auf die Aufnahme oder 

den Abbruch von lebenserhaltenden Massnahmen (z.B. ein Sauerstoffgerät wird abge-

stellt).  

 

Die passive Sterbehilfe ist im StGB nicht ausdrücklich geregelt, gilt aber als grundsätz-

lich erlaubt.  

 

Beihilfe zum Suizid  

Hier geht es darum, der betroffenen Person die tödliche Substanz zu vermitteln, welche 

die suizidwillige Person ohne Fremdeinwirkung selber einnimmt. Organisationen, wie 

beispielsweise EXIT, leisten diese Form der Suizidhilfe.   

 

Die Beihilfe zum Suizid ist nicht strafbar, solange keine selbstsüchtigen Motive des 

Beihelfens vorgeworfen werden können. Wer hingegen «aus selbstsüchtigen Beweg-

gründen» jemandem zum Suizid Hilfe leistet (z.B. durch Beschaffung einer tödlichen 

Substanz), wird nach StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.  

 

 

3 Fragestellungen in der Praxis  

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Sterbehilfe in einer Einrichtung sind ver-

schiedene Fragen zu erörtern. Die Fachkommission für Altersfragen des Kantons 

St.Gallen hat die aus ihrer Sicht wichtigsten Aspekte zusammengestellt. Diese können 

den Einrichtungen bei der Diskussion hilfreich sein.  
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Palliative Care  

 Werden in der Einrichtung alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um möglichst zu verhin-

dern, dass jemand einen Sterbewunsch hat?  

 Besteht beispielsweise in Bezug auf Palliative Care noch Optimierungspotential?  

 

Person mit Sterbewunsch  

 Was bedeutet es für die Person mit Sterbewunsch, wenn Beihilfe zum Suizid in der 

Einrichtung (unter bestimmten Umständen) erlaubt ist? 

 Was bedeutet es für die Person mit Sterbewunsch, wenn Beihilfe zum Suizid in der 

Einrichtung nicht erlaubt ist? 

 

Vom Sterbewunsch einer Person indirekt Betroffene  

In erster Linie und direkt betroffen ist die Person mit dem Sterbewunsch. Es stellt sich 

jedoch die Frage, wer zudem indirekt betroffen ist, z.B. die Angehörigen, die anderen 

Bewohnenden, die Mitarbeitenden der Einrichtung usw.  

 Wer sind die indirekt betroffenen Personen? 

 Was bedeutet für die indirekt betroffenen Personen der Sterbewunsch einer Person 

in einer Einrichtung,  

 wenn Beihilfe zum Suizid in der Einrichtung (unter bestimmten Umständen) erlaubt 

ist (z.B. Wertekonflikte)? 

 wenn Beihilfe zum Suizid in der Einrichtung nicht erlaubt ist (z.B. Wertekonflikte)?   

 Gefässe zur Auseinandersetzung mit dem Sterbewunsch:  

 Welche Mittel und Gefässe sind sinnvoll, damit sich die indirekt betroffenen Perso-

nen mit dem Sterbewunsch einer Person und mit einer allfälligen Suizidbegleitung 

auseinandersetzen können?  

 Für welche Betroffenengruppen sollte die Einrichtung solche Gefässe schaffen 

(z.B. für Mitarbeitende)?  

 

Erarbeitung einer Regelung, wenn Beihilfe zum Suizid in der Einrichtung (unter 

bestimmten Umständen) erlaubt ist  

Mit dem Erlauben von Suizidbeihilfe in einer Einrichtung wird der Selbstbestimmung 

Rechnung getragen. Doch welche Massnahmen sind vorzukehren, um auch die Verant-

wortung, welche die Einrichtung für die Menschen in ihrer Institution hat, wahrzuneh-

men? Welche Schritte und Abklärungen sind notwendig?  

 Unter welchen Umständen (Rahmenbedingungen) ist Beihilfe zum Suizid in der Ein-

richtung erlaubt? Rahmenbedingungen können beispielsweise sein:  

 Urteilsfähigkeit der betreffenden Person;  

 es liegt keine psychische Erkrankung vor;  

 Entschluss ist nicht unter Druck von Dritten zustande gekommen;  

 usw.   

 Wie soll der Kontakt der Einrichtung mit der Sterbehilfeorganisation aussehen bzw. 

gestaltet werden?  

 

Erarbeitung einer Regelung, wenn Beihilfe zum Suizid in der Einrichtung nicht 

erlaubt ist  

 Welche Unterstützung kann die Einrichtung bieten, damit die entsprechende Person 

ihr Selbstbestimmungsrecht dennoch ausüben kann (z.B. Verlegung in eine andere 

Einrichtung)?  
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Kommunikation einer Regelung 

 Wie soll die bestehende Regelung einer Einrichtung kommuniziert werden?  

 Wie soll sie beispielsweise künftigen Bewohnenden und deren Angehörigen kommu-

niziert werden? Aktiv vor Eintritt oder passiv, d.h. nur auf Nachfrage?  

 

 

4 Praxisbeispiele von bestehenden Regelungen 

Nachfolgend wird auf Praxisbeispiele von bereits bestehenden Regelungen verwiesen, 

die bei der Diskussion des Themas Sterbehilfe und bei der Erarbeitung einer Regelung 

hilfreich sein können.  

 

Praxisbeispiele von bereits bestehenden Regelungen 

 Positionspapier zum Thema Sterbehilfe einer Einrichtung, als Beispiel einer bereits 

bestehenden Regelung, siehe Anhang Seite 7 bis 12);   

 Bericht an den Grossen Stadtrat von Luzern «Regelung Beihilfe zum Suizid in den 

Betagtenzentren und Pflegewohnungen der Stadt Luzern» vom 28. September 2011, 

abrufbar unter: www.stadtluzern.ch / Grossstadtratsdokumente / Bericht Nr. 22 vom 

28. September 2011; 

 Weisungen zur Suizidbeihilfe in den Betagtenzentren und Pflegewohnungen der 

Stadt Luzern vom 1. Juli 2012, abrufbar unter: www.curaviva.ch / Fachinformationen / 

Themendossiers / Beihilfe zum Suizid;  

 Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich vom 25. Oktober 2000: 

1778. Wunsch nach Suizid unter Beihilfe von Sterbehilfeorganisationen in den 

Einrichtungen des Gesundheits- und Umweltdepartements, abrufbar unter: 

www.curaviva.ch / Fachinformationen / Themendossiers / Beihilfe zum Suizid.  

 

 

5 Literatur 

Nachfolgend wird auf Literatur verwiesen, die bei der Diskussion des Themas Sterbe-
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http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/sterbehilfe/ber-sterbehilfe_ergaenzung-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/sterbehilfe/ber-br-d.pdf
http://www.palliative.ch/home/
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/06082/10907/
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Anhang  
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